






"Der gleiche Staatsbürger, der 
Gesetzgebungsorgane wählt, auf 
die Bildung seiner Regierung 
Einfluss nehmen kann, darf als 
Wirtschaftsbürger nicht wieder 
zum Untertan degradiert werden.“

Wolfgang Mischnik, Fraktionsvorsitzender der FDP im 
Deutschen Bundestag bei der Debatte zum 
Mitbestimmungsgesetz im Jahr 1976













• Letzte substantielle Modernisierung der 
Mitbestimmungsrechte 1972 und 1976

• Seitdem: Transformation, Digitalisierung und 
Globalisierung mit erheblicher Dynamik

• Eine Runderneuerung der Betriebsverfassung 
und Unternehmensmitbestimmung ist nötig!

• Das Betriebsrätemodernisierungsgesetz und 
Beschlüsse aus dem Koalitionsvertrag sind 
erste Schritte in die richtige Richtung 

• Für eine zeitgemäße Mitbestimmung brauchen 
wir deren umfassende Weiterentwicklung und 
Modernisierung











Die Wirtschaft in Deutschland leidet nicht an zu viel Mitbestimmung. 
Sondern an zu wenig! 
Und daher müssen wir Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter weiter kämpfen. 
Wir müssen kämpfen gegen das Doppelstimmrecht, das in Aktiengesellschaften mit dem 
Aufsichtsratsvorsitz verbunden ist. Denn eine solche Basta-Regel nach Gutsherrenart passt nicht ins 
21. Jahrhundert. 
Wir müssen kämpfen gegen die Flucht vieler Firmenspitzen in die Rechtsform der Europäischen 
Aktiengesellschaft SE, mit der die Mitbestimmung ausgehebelt werden kann. Denn so etwas hat 
mit dem europäischen Gedanken nichts zu tun! 
Und wir müssen kämpfen gegen den Trend, dass in Deutschland immer noch Millionen von 
Beschäftigten ohne paritätische Mitbestimmung dastehen. Weil die Unternehmensführungen legal 
tricksen oder rechtswidrig die Gesetze ignorieren. 
Wir müssen kämpfen, weil Mitbestimmung ein Standortvorteil ist. Um ihn müssen wir täglich 
streiten. Ob das der Arbeitgeberseite nun schmeckt oder nicht. Diesen beharrlichen Einsatz sind wir 
Hans Böckler schuldig.
Lasst uns dabei nicht nachlassen, Kolleginnen und Kollegen. Jetzt erst recht!
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